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Allgemeine geschäftsbedingungen

1. Bestellungen
Für jedes von MAICO GmbH abgeschlossene Geschäft gel-
ten die nachstehenden, bindenden Geschäftsbedingungen. 
Eventuelle Änderungen haben nur Gültigkeit, falls sie aus-
drücklich schriftlich von MAICO GmbH genehmigt werden. 
Jedes von einem MAICO-Handelsvertreter abgewickelte 
Geschäft muss von MAICO GmbH bewilligt werden; MAICO 
GmbH behält sich das Recht vor, die Bestellungen und dar-
in gewährten Rabatte nach eigenem Ermessen anzunehmen 
oder abzulehnen. Der Auftraggeber verliert nach der Annah-
me der Bestellung das Recht auf deren Widerruf.

2. Änderungen
Im ständigen Bemühen um eine Produktverbesserung behält 
sich MAICO GmbH das Recht vor, an den eigenen Produk-
ten auch ohne Vorankündigung Änderungen vornehmen zu 
können.

3. Verpackung
Die Originalverpackung ist im Preis inbegriffen. Im Falle von 
Postsendungen sind die Kosten für die entsprechende Ver-
packung zu Lasten des Auftraggebers. Verpackungsretouren 
werden nicht angenommen.

4. Lieferung
Der Liefertermin ist nicht als endgültig zu verstehen und ist 
für MAICO GmbH somit nicht bindend. Sollte ein Auftrag auf-
grund von Fällen höherer Gewalt oder anderen unvorherge-
sehenen Schwierigkeiten weder teilweise noch vollständig 
bearbeitet werden können, verleiht eine Stornierung oder 
Reduzierung der Bestellung dem Auftraggeber nicht das 
Recht, einen Schadenersatz oder eine Zinsenzahlung für die 
verspätete Lieferung oder Teillieferung zu fordern. In diesem 
Fall ist MAICO GmbH nicht verpflichtet, den Grund für die Ver-
spätung oder Teillieferung zu belegen. Die Ware reist - auch 
bei Transport durch Kurier - immer auf Gefahr des Auftragge-
bers. MAICO GmbH übernimmt also keine Haftung für etwa-
ige Verspätungen, Manipulationen oder andere Mängel, die 
sich während des Transportes ergeben. Es liegt im Interesse 
des Auftraggebers, den Zustand und den Umfang der Fracht-
stücke bei der Ablieferung zu überprüfen und bei eventuellen 
Mängeln rechtzeitig Reklamation vorzubringen.

5. Reklamationen und Retouren
Etwaige Reklamationen oder Mängelanzeigen müssen vom 
Auftraggeber innerhalb der endgültigen Frist von 10 Tagen 
ab Erhalt der Ware direkt bei MAICO GmbH per Telefax oder 
Einschreiben mit Empfangsbestätigung vorgebracht werden. 
Die Reklamationen oder Mängelanzeigen, die nach der ob-
genannten Frist und/oder mit anderen Modalitäten als oben 
angeführt vorgebracht werden, werden von MAICO GmbH 
nicht berücksichtigt. MAICO GmbH nimmt Warenrückgaben 
nur an, falls sie frachtfrei und jedenfalls nach erteilter Ermäch-
tigung eingehen. In der Norm und außer bei anderweitigen 
Vereinbarungen wendet MAICO GmbH die folgenden Abzüge 
auf die Gutschrift der Retourware an:

• 20% des Materialwertes, falls sich das Material nach 
ausschließlichem Ermessen der MAICO GmbH in einem 
perfekten Zustand (einschließlich Verpackungszustand) 
befindet, der eine unmittelbare Wiedereinführung in den 
Markt ermöglicht.

• 30% des Materialwertes, falls sich das Material nach aus-
schließlichem Ermessen der MAICO GmbH in einem per-
fekten Zustand befindet, jedoch einer neuen Verpackung 
bedarf.

• 40% des Materialwertes, falls das Material nach aus-
schließlichem Ermessen der MAICO GmbH einer Über-
prüfung unterzogen werden muss, und sofern die Überprü-
fungskosten nicht höher ausfallen.

Keine Gutschrift wird für Materialien gewährt, die besondere 
und ausdrücklich vom Auftraggeber bestellte Merkmale be-
sitzen. Es werden keine Warenretouren angenommen, die 
nicht vorher von MAICO GmbH genehmigt wurden. In jedem 
Fall sind die Transportkosten für die Rückerstattung der Ware 
zu Lasten des Auftraggebers, falls der Grund der Rückerstat-
tung nicht MAICO GmbH zuzuschreiben ist.

6. Garantie
MAICO GmbH garantiert die perfekte Funktionstüchtigkeit 
der eigenen Produkte ab dem Rechnungsdatum und für die 
Dauer von 2 Jahren, sofern die Produkte fachgemäß verwen-
det, gehandhabt, geliefert und montiert wurden. Die Garan-
tie verfällt bei der Feststellung, dass die Produkte infolge von 
Wartungsarbeiten durch den Auftraggeber oder durch Dritte 
bzw. aufgrund der Verwendung von unangemessenen Werk-
zeugen beschädigt oder abgeändert wurden. Die in diesem 
Artikel genannte Garantie gilt nur, sofern der Auftraggeber 
eine Reklamation oder Mängelanzeige gemäß den festge-
legten Modalitäten und innerhalb der in der vorhergehenden 
Klausel angeführten Frist vorgebracht hat.

6.1.Garantieerweiterung
Für die Produkte der MACO MULTI-Gruppe wird die obge-
nannte Garantie auf 10 Jahre erweitert, sofern die Produkte 
fachgemäß verwendet, gehandhabt, geliefert und montiert 
wurden und sofern die Bestimmungen bezüglich der Anwen-
dungsbereiche und in den von MAICO GmbH gelieferten 
Gebrauchsanleitungen des Produktes sorgfältig eingehalten 
wurden.

Die Garantieerweiterung hat ausschließlich dann Gültigkeit, 
wenn:

• die Mechanismen gemäß RAL-Vorschriften unter Beach-
tung aller von MAICO GmbH vorgeschriebenen Bearbei-
tungsvorschriften und Größen- und Gewichtsgrenzwerten 
montiert wurden;

• die Informationspflicht dem Benutzer des Fensters gegen-
über erfüllt wurde. Der Benutzer des Fensters muss davon 
in Kenntnis gesetzt werden, dass der Fensterbauer im Fal-
le von sichtbaren Schäden, die durch Stürme oder andere 
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Witterungseinflüsse verursacht wurden, prompt informiert 
werden muss;

• eine ordnungsmäßige Wartung nachgewiesen werden 
kann: Die für Sicherheitszwecke relevanten Mechanismen 
müssen jährlich auf Einbaustabilität und Verschleiß über-
prüft werden. Die Schließmechanismen müssen außer-
dem jährlich geschmiert werden.

• Alle 5 Jahre muss das Fenster durch den Fensterbauer 
oder einen Beauftragten gewartet werden.

Alle Wartungsarbeiten müssen in Übereinstimmung mit den 
Gebrauchs- und Wartungsanleitungen von MAICO GmbH 
durchgeführt und vom Wartungstechniker in einem Garan-
tieoder Wartungsbüchlein vermerkt werden, damit die erfolg-
te Wartung jederzeit nachgewiesen werden kann.

7. Zahlungen und Verzugszinsen
Die Zahlungen, deren Fristen ab dem Rechnungsdatum lau-
fen, sind ausschließlich an die Niederlassung der MAICO 
GmbH in St. Leonhard in Passeier zu tätigen. 

Keine Zahlung, die nicht an einen ausdrücklich inkassoer-
mächtigen Handelsvertreter getätigt wird, wird als gültig an-
erkannt. Die Ausstellung von Tratten und etwaige Annahmen 
von Wechseln verstehen sich immer unter der Klausel „Ein-
gang vorbehalten“. 

Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass dem Auftragge-
ber im Falle eines Zahlungsverzugs die Verzugszinsen auf 
der Grundlage des Legislativdekrets Nr. 231 vom 29.10.2002 
ab der Zahlungsfrist sowie die für die Eintreibung der Forde-
rung bestrittenen Kosten mit Verfall aller eventuellen Erleich-
terungen und gewährten Rabatte angelastet werden. MAICO 
GmbH ist befugt, vom Auftraggeber angemessene Garantien 
zu fordern. Im Falle von Zahlungsverzügen, auch nur bezogen 
auf eine einzige Lieferung, oder sollte die Geschäftsposition 
des Auftraggebers bereits Änderungen erfahren haben, auch 
infolge von zu seinen Lasten erhobenen Einsprüchen wegen 
ausstehenden Schecks oder Wechseln oder schwebenden 
Zwangsvollstreckungen in Mobilien oder Immobilien, ist MAI-
CO GmbH befreit von jeglicher Verpflichtung und behält sich 
das Recht vor, keine weiteren ausstehenden Lieferungen 
oder noch nicht bearbeiteten Bestellungen auszuführen. Kei-
nerlei Beanstandung verleiht dem Auftraggeber das Recht, 
die Zahlung aufzuschieben oder zu verweigern.

8. Haftung für Schäden aufgrund von
mangelhaften Produkten

MAICO GMBH haftet für Schäden, die sich aus mangelhaften 
Produkten ergeben, nur innerhalb und kraft der Bestimmun-

gen gemäß DPR Nr. 224 vom 24.05.1988 oder jedenfalls im 
Sinne der in Italien zum Zeitpunkt des Auftretens der Schä-
den geltenden Gesetze.

MAICO GMBH verpflichtet sich, den Kunden die nötigen Ge-
brauchs- und Wartungsanleitungen der Produkte bereit zu 
stellen. Infolgedessen schließt eine Nichtbeachtung dieser 
Informationen jede Haftung von MAICO GmbH aus.

Zwecks Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit der geliefer-
ten Produkte wird Folgendes präzisiert und vereinbart:

• Die Projektanten sind verpflichtet, bei der Herstellerfirma 
die Produktinformationen einzuholen und diese zu beach-
ten;

• Die Wiederverkäufer sind verpflichtet, die Produktinfor-
mationen zu beachten, und insbesondere, bei der Herstel-
lerfirma die Anleitungen, technischen Zeichnungen, War-
tungs- und Gebrauchsanleitungen anzufordern und diese 
den Verwendern der Produkte zusammen mit jedem ge-
eigneten Mittel zur Gewährleistung der Funktionstüchtig-
keit bereit zu stellen;

• Die Verwender sind verpflichtet, die Produktinformationen 
zu beachten, und insbesondere, bei der Herstellerfirma die 
Wartungs- und Gebrauchsanleitungen sowie die Anleitun-
gen zu den Modalitäten und zur Verwendung anzufordern 
und diese Anleitungen den Bauleitern und Benutzern aus-
zuhändigen.

Eventuelle Funktionsmängel, die eine Schadensursache 
oder erkennbare Gefahrenquellen für die Produkte der MAI-
CO GmbH darstellen können, müssen dieser unmittelbar 
nach ihrer Entdeckung gemeldet werden und jedenfalls in-
nerhalb der max. Frist von 10 Tagen ab der Entdeckung; die 
Meldung muss per Telefax oder Einschreiben mit Empfangs-
bestätigung erfolgen.

9. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt Eigentum der MAICO GmbH bis zur 
vollständigen Zahlung, auch wenn die Ware umgewandelt, in-
stalliert, weiterverkauft, gepfändet oder an die Passivmasse 
von Konkurs- oder Insolvenzverfahren verkauft werden sollte. 
Im Falle des Verkaufs der Ware, auch des Zwangsverkaufs, 
geht der Erlös bis zur Deckung der Forderung an die MAICO 
GmbH.

10. Gerichtsstand 
Die unterfertigten Parteien vereinbaren und bestätigen, dass 
für jegliche Streitigkeiten oder Beanstandungen als aus-
schließlicher Gerichtsstand das Gericht Bozen gilt.


